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Verordnung

des Marktes Eckental über Parkgebühren
(Parkgebührenverordnung)

vom 09.12.1994

Der Markt Eckental erläßt aufgrund des § 6a Abs. 6 Sätze 8 und 10 sowie Abs. 7 des Straßenver-
kehrsgesetzes i.V.m. der Verordnung über Parkgebühren vom 06. Juni 1981 (GVBl. 1981, S. 132)
folgende Verordnung:

§ 1
Zone I

Die Zone I im Sinne dieser Verordnung schließt folgende Straßen im Gemeindeteil Eschenau ein:
Eckentaler Straße, Im Zentrum (Teilbereich) und Schulstraße (Teilbereich).

§ 2
Zone II

Die Zone II im Sinne dieser Verordnung ist das restliche Gebiet des Marktes Eckental.

§ 3
Lageplan

Die Zone I ist im einzelnen aus dem beigefügten Lageplan vom 21. Juni 1995 (Maßstab 1 : 5000)
ersichtlich, der Bestandteil dieser Verordnung ist. Der Plan wird beim Markt Eckental (Amt für öffentli-
che Sicherheit und Ordnung) archivgemäß verwahrt und ist dort während der Dienststunden allgemein
zugänglich.

§ 4
Parkgebühren

Die Parkgebühren betragen

a) in der Zone I 0,10 € je angefangene halbe Stunde in der Zeit von Montag bis Freitag von
8.00 - 18.00 Uhr und Samstag von 8.00 - 12.00 Uhr.
Die Höchstparkdauer wird begrenzt auf 2 Stunden.

b) in der Zone II Die Gebühr wird zu einem späteren Zeitpunkt festgelegt.

§ 5
Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tage nach ihrer amtlichen Bekanntmachung in Kraft.

Eckental, den 9. Dezember 1994

Markt Eckental

Hänfling
1. Bürgermeister


